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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Umsatzsteuerliche Einordnung von Umsätzen aus Online-
Veranstaltungsdienstleistungen 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 8. August 2025 ein 
Schreiben zur umsatzsteuerlichen Einordnung von Umsätzen aus Online-
Veranstaltungsdienstleistungen veröffentlicht. 

Hintergrund 

Veranstaltungen im Bereich der Kunst und Kultur, aber auch auf dem Gebiet der 
Wissenschaft, der Bildung, des Sports oder der Unterhaltung werden zunehmend 
nicht nur in Präsenz, sondern auch über das Internet oder ein ähnliches 
elektronisches Netz angeboten. Dabei sind die Angebotsformen vielfältig. 
Teilweise werden Live-Veranstaltungen parallel in Echtzeit digital übertragen, 
teilweise ersetzt die Live-Übertragung die persönliche Teilnahme vor Ort sogar 
vollständig und vielfach werden Live-Mitschnitte oder vorproduzierte 
Aufzeichnungen entsprechender Veranstaltungen (wie beispielsweise Konzerte, 
aber auch Unterrichts- oder Fitnesskurse) digital zum Auf- und Abruf via 
Streaming oder Download zur Verfügung gestellt. 

Neben der Frage nach dem Leistungsort ist in diesen Fällen auch zu klären, 
inwieweit Steuerbefreiungen oder Steuerermäßigungen anwendbar sind. Dies 
betrifft vor allem Veranstaltungen auf dem Gebiet der Kunst und Kultur 
(Streaming von Konzerten, Orchester- oder Theateraufführungen), bei welchen 
eine Befreiung nach § 4 Nr. 20 UStG bzw. eine Ermäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 
7 Buchst. a UStG in Betracht kommen kann, aber vermehrt auch Bildungs- und 
Gesundheitsdienstleistungen, bei welchen ebenfalls eine Steuerbefreiung möglich 
ist. 

Inhalt des Schreibens 

I. Einleitung 

II. Vorproduzierte Inhalte 

III. Live-Streaming 

IV. Dienstleistungskommission 

V. Leistungskombination 

VI. Anwendung auf weitere Online-Dienstleistungsangebote 

VII. Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 
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Anwendungsregelungen 

Das Schreiben hebt das BMF-Schreiben vom 29. April 2024, III C 3 - S 7117- 
j/21/10002:004. 

Die Grundsätze des Schreibens sind im Hinblick auf die 
Umsatzsteuerbefreiungen nach § 4 Nr.14 und Nr. 20, 21 und 22 Buchst. a UStG 
sowie im Hinblick auf den ermäßigten Umsatzsteuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 7 
Buchst. a UStG in allen offenen Fällen anzuwenden. 

Zudem sind die Grundsätze des Schreibens im Hinblick auf den Leistungsort auf 
Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 ausgeführt werden. 

Für vor dem 1. Januar 2026 ausgeführte Leistungen wird es nicht beanstandet, 
wenn sich der leistende Unternehmer auf die Regelungen des BMF-Schreibens 
vom 29. April 2024, III C 3 - S 7117- j/21/10002:004, beruft. Dies gilt dann auch 
hinsichtlich seines Vorsteuerabzugs aus entsprechenden Eingangsleistungen. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 8. August 2025, III C 3 - S 7117-j/00008/006/043.   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-08-08-online-veranstaltungsdienstleistungen.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 14. August 2025 

 
 
Der Umstand, dass eine KG gewerblich geprägt ist, steht der 
Teilwertabschreibung einer wertlosen Darlehensforderung des 
Gesellschafters gegen die KG vor deren Vollbeendigung nicht 
entgegen, wenn wegen einer Betriebsaufgabe der KG die 
Grundsätze korrespondierender Bilanzierung nicht mehr eingreifen. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
1. Steht Art. 4 Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 
90/435/EWG nationalen Regelungen entgegen, nach denen 
Ausschüttungen einer in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ansässigen Tochtergesellschaft bei einer 
Verluste erzielenden inländischen Muttergesellschaft zu einer 
Kürzung ihres Verlustvortrags in Höhe dieser Ausschüttungen 
führen, die von der Tochtergesellschaft auf die Ausschüttungen 
entrichteten Steuern jedoch weder im Jahr des Dividendenbezugs 
noch in dem Jahr, in dem die Muttergesellschaft die vorgetragenen 
Verluste übersteigende Gewinne erzielt, angerechnet werden? 
  
Zum Urteil 
 
 
 
Werden Wirtschaftsgüter einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft wegen des Wegfalls dieser Prägung in das 
Privatvermögen überführt und von der nunmehr 
vermögensverwaltenden Gesellschaft weiterhin zur Erzielung von 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzt, sind als 
Bemessungsgrundlage für die AfA die im Zuge der Ermittlung des 
Gewinns oder Verlusts aus der Betriebsaufgabe steuerlich 
erfassten gemeinen Werte dieser Wirtschaftsgüter anzusetzen 
(Anschluss u.a. an BFH, Urteil v. 22.02.2021 - IX R 13/19). Dies gilt 
für die AfA in den Folgejahren nach einer Betriebsaufgabe auch 
dann, wenn bei der Ermittlung des Betriebsaufgabegewinns oder -
verlusts ein der Höhe nach unzutreffender gemeiner Wert 
steuerlich erfasst wurde (entgegen BFH, Urteil v. 29.04.1992 - 
XI R 5/90). 
Zum Urteil 
 
 

Urteil IV R 28/22: 
Korrespondierende 
Bilanzierung und 
Wertberichtigung von 
Darlehensforderungen 
im Sonderbetriebs-
vermögen bei 
Betriebsaufgabe einer 
gewerblich geprägten 
Personengesellschaft 
 
12. Juni 2025 

EuGH-Vorlage I R 
6/22: Vorabent-
scheidungsersuchen 
zum Bestehen eines 
unionsrechtlichen 
Anspruchs auf einen 
Steueranrechnungsvo
rtrag im früheren KSt-
Anrechnungsverf. 
 

  26. März 2025 
 

 

 Urteil IX R 18/24: AfA 
nach Wegfall der 
gewerblichen Prägung 
einer Personen-
gesellschaft; 
Änderung wegen 
eines rückwirkenden 
Ereignisses 
 
 
 

  3. Juni 2025 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520217/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510152/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520215/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Beschluss XI R 4/22: Zu den Anforderungen an eine Rechnung im Sinne 
des § 14c Abs. 2 UStG 
19. März 2025 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
BVerfG: Gesetzliche Regelungen zur Mindestgewinnbesteuerung sind mit 
dem Grundgesetz vereinbar 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschieden, dass die gesetzlichen 
Regelungen der sogenannten Mindestgewinnbesteuerung bei der 
Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer verfassungsgemäß sind, soweit 
Körperschaftsteuersubjekte im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) beziehungsweise Gesellschaften im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 Gewerbesteuergesetz (GewStG) betroffen sind. 
Hintergrund 
Das konkrete Normenkontrollverfahren betrifft die Frage, ob der nach den zu 
beurteilenden Vorschriften prozentual beschränkte Abzug von Verlusten durch 
Verlustvortrag mit Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) vereinbar ist. Gegenstand der 
Vorlage ist eine besondere Sachverhaltskonstellation, in der ein vom 
Bundesfinanzhof so bezeichneter „bilanzsteuerrechtlicher ‚Umkehreffekt‘“ zu 
einem erhöhten Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer und zu einem höheren 
vortragsfähigen Gewerbeverlust bei einer bilanzierenden Kapitalgesellschaft 
führte, die diese in der Folgezeit nicht vollständig aufzehren konnte, weil über ihr 
Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 
Sachverhalt 
Die zu beurteilenden Vorschriften regeln – seit dem Veranlagungs- 
beziehungsweise Erhebungszeitraum 2004 – den Abzug von Verlusten in 
Besteuerungsabschnitten, die auf die Verlustentstehung folgen. Das Gesetz 
spricht bei der Körperschaftsteuer von Verlustvortrag, § 8 Abs. 1 KStG in 
Verbindung mit § 10d Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG), und 
bei der Gewerbesteuer von der Kürzung von Fehlbeträgen, § 10a Sätze 1 und 
2 GewStG. 
Der Verlustvortrag bei der Körperschaftsteuer ist in der 
verfahrensgegenständlichen Fassung zeitlich nicht begrenzt, jedoch der Höhe 
nach beschränkt. Konkret ist der Verlustvortrag in einer Besteuerungsperiode bis 
zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von einer Million Euro (sogenannter 
Sockelbetrag) vollständig möglich. Übersteigt der Gesamtbetrag der Einkünfte 
diesen Sockelbetrag, ist ein Abzug vorgetragener Verluste jeweils nur in Höhe 
von weiteren 60 Prozent des diesen Betrag übersteigenden Gesamtbetrags der 
Einkünfte möglich. Der Abzug bestehender Verlustvorträge wird damit zeitlich 
gestreckt. Infolge dieser „Vortragstechnik“ verbleibt trotz eines weiter 
vorhandenen Verlustvortrags ein positives Einkommen, das der Besteuerung 
unterliegt. Es erfolgt damit eine „Mindestgewinnbesteuerung“. Eine 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520218/
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entsprechende Regelung gilt für die Kürzung von Fehlbeträgen bei der 
Gewerbesteuer. 
Mit Bericht vom 15. September 2011 veröffentlichte die beim Bundesministerium 
der Finanzen eingesetzte Facharbeitsgruppe „Verlustverrechnung und 
Gruppenbesteuerung“ die Ergebnisse einer Evaluierung der Regelungen zur 
Verlustverrechnung – insbesondere des Verlustvortrags und der 
Mindestgewinnbesteuerung. 
Der Bundesfinanzhof begehrt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
darüber, ob die zu beurteilenden Vorschriften gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen. 
Das vorlegende Gericht halte zwar daran fest, dass die 
Mindestgewinnbesteuerung in ihrer „Grundkonzeption“ – einer zeitlichen 
Streckung des Verlustvortrags – nicht gegen Verfassungsrecht verstoße. Es sei 
jedoch davon überzeugt, dass die verfahrensgegenständlichen Vorschriften den 
„Kernbereich“ einer Ausgleichsfähigkeit von Verlusten dann verletzten, wenn – 
wie in dem der Vorlage zugrundeliegenden Ausgangsverfahren – auf der 
Grundlage eines inneren Sachzusammenhangs beziehungsweise einer 
Ursachenidentität zwischen Verlust und Gewinn der Mindestbesteuerung im 
Einzelfall die Wirkung zukomme, den Verlustabzug gänzlich auszuschließen und 
eine leistungsfähigkeitswidrige Substanzbesteuerung auszulösen. Der 
Ausgangsfall sei dadurch gekennzeichnet, dass Aufwand und Ertrag auf 
demselben Rechtsgrund beruhten und sich der Höhe nach entsprächen. Der 
Ertrag erscheine als zeitverschobener actus contrarius zum Aufwand. Derartige in 
der Besteuerungspraxis der Auflösung von Kapitalgesellschaften häufig 
auftretende „bilanzsteuerrechtliche ‚Umkehreffekte‘“ hätten weder einen 
entsprechenden Liquiditätszufluss noch einen Zuwachs an besteuerungswürdiger 
Leistungsfähigkeit zur Folge. 
Entscheidung des BVerfG 
Der Senat hat entschieden, dass die Regelungen zur Mindestgewinnbesteuerung 
insbesondere mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) vereinbar 
sind. Ein Verstoß gegen den vorliegend maßgeblichen Willkürmaßstab liegt nicht 
vor. 
Dabei ist über die vom Bundesfinanzhof vorgelegte Fallkonstellation des Eintritts 
eines „Definitiveffekts“ im Zusammentreffen mit einem „bilanzsteuerrechtlichen 
‚Umkehreffekt‘“ hinaus die Vorfrage zu prüfen, ob die Vorschriften der 
Mindestgewinnbesteuerung in ihrer „Grundkonzeption“, die auf eine bloße 
zeitliche Streckung des Verlustvortrags ausgerichtet ist, mit der Verfassung in 
Einklang stehen. 
A. Die vorgelegten Regelungen sind mit dem allgemeinen Gleichheitssatz 
(Art. 3 Abs. 1 GG) vereinbar. 
I. Soweit die zu beurteilenden Vorschriften bei Überschreiten des Sockelbetrags 
von einer Million Euro (sog. Mittelstandskomponente) den Abzug vorgetragener 
Verluste pro Besteuerungszeitraum auf 60 Prozent des Restbetrags beschränken, 
bewirken sie eine Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen abhängig von der 
Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte beziehungsweise des maßgebenden 
Gewerbeertrags. Bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte oberhalb des 
Sockelbetrags führen die zu beurteilenden Vorschriften indes zu einer formalen 
Gleichbehandlung sämtlicher Körperschaftsteuersubjekte beziehungsweise 
Gewerbebetriebe, also auch solcher Steuersubjekte, die nicht fortbestehen, 
sondern deren zivil- und steuerrechtliche Existenz infolge von Liquidation oder 
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Insolvenz beendet wird. Ob dies eine Gleichbehandlung von wesentlich 
Ungleichem darstellt, kann offenbleiben, weil eine solche Gleichbehandlung 
jedenfalls gerechtfertigt wäre. 
II. Die durch die zu beurteilenden Vorschriften bewirkten 
(Un-)Gleichbehandlungen sind am Willkürmaßstab zu messen. Die in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Kriterien führen 
vorliegend nicht zu einer Verschärfung des verfassungsrechtlichen 
Rechtfertigungsmaßstabs hin zu einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung. 
Die durch die Regelungen der Mindestgewinnbesteuerung in der sogenannten 
„Grundkonzeption“ bewirkte Ungleichbehandlung wie auch die formale 
Gleichbehandlung in der besonderen Sachverhaltskonstellation eines 
„Definitiveffekts“ nach Eintritt eines „bilanzsteuerrechtlichen ‚Umkehreffekts‘“ sind 
nicht willkürlich, sondern durch sachliche Gründe gerechtfertigt. 
1. a) Die Rechtfertigung der Ungleichbehandlung infolge der Begrenzung des 
Verlustvortrags der Höhe nach in der „Grundkonzeption“ der 
Mindestgewinnbesteuerung wird durch den sachlichen Grund kontinuierlicher und 
gegenwartsnaher Besteuerung als besonderem Fiskalzweck getragen. Die 
Mindestgewinnbesteuerung ist darauf gerichtet, jedenfalls einen gewissen Zugriff 
des Staates auf gegenwärtige Unternehmensgewinne zu gewährleisten, indem 
Altverluste nicht unbeschränkt in Ansatz gebracht werden können. Damit ist dem 
Gesetzgeber durch Sicherstellung einer positiven Bemessungsgrundlage daran 
gelegen, das Steueraufkommen „beständig zu machen“. 
Die Zwecksetzung der zu beurteilenden Vorschriften geht über den rein 
fiskalischen Zweck staatlicher Einnahmenerzielung beziehungsweise 
Einnahmenerhöhung hinaus. Die Mindestgewinnbesteuerung zielt primär darauf, 
trotz bestehender Verluste aus vorangegangenen Besteuerungsabschnitten eine 
positive Bemessungsgrundlage verfügbar zu machen und damit die 
Steuereinnahmen zu verstetigen. Die Steuerzahllast des einzelnen 
Steuerpflichtigen wird im Zeitverlauf insgesamt aber nicht betragsmäßig erhöht, 
sondern die Bemessungsgrundlage abweichend über die Veranlagungszeiträume 
verteilt. Es ist nicht ersichtlich, dass die Annahme des Gesetzgebers, durch eine 
Streckung des Verlustvortrags „auf Dauer eine Verstetigung der Staatseinnahmen 
zu gewährleisten“, evident neben der Sache liegt. So kann dem 
Evaluierungsbericht der Facharbeitsgruppe „Verlustverrechnung und 
Gruppenbesteuerung“ entnommen werden, dass für die Jahre 2004 bis 2008 
speziell in Fällen hoher Verlustvorträge einzelner Körperschaftsteuersubjekte die 
Mindestgewinnbesteuerung zu einem (temporär) höheren und damit verstetigten 
Steueraufkommen geführt hat. 
b) Die „Grundkonzeption“ der Mindestgewinnbesteuerung genügt auch den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen an typisierende Regelungen. 
aa) Der Gesetzgeber geht – gerade bei „ewig lebensfähigen“ juristischen 
Personen – zunächst vertretbar davon aus, dass Verluste vergangener 
Besteuerungsperioden im Laufe der Zeit grundsätzlich abgetragen werden 
können. Die in der gesetzlichen Verankerung eines Sockelbetrags des 
Verlustvortrags in Höhe von einer Million Euro (sog. Mittelstandskomponente) 
zum Ausdruck kommende Anknüpfung an „große“ Unternehmen liegt ebenfalls 
nicht außerhalb des gesetzgeberischen Einschätzungs- und 
Gestaltungsspielraums und folgt mit Blick auf den durch eine kontinuierliche und 
gegenwartsnahe Besteuerung zu verwirklichenden Verstetigungszweck keinem 
atypischen Fall als Leitbild. Ebenso wenig liegt die gewählte Höhe der 
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gesetzlichen Parameter (Sockelbetrag kombiniert mit einem Abzugsprozentsatz) 
evident neben der Sache. Weiter durfte sich der Gesetzgeber bei der Auswahl 
und der Ausgestaltung (Höhe) der typisierenden Merkmale auf eine möglichst 
hohe Praktikabilität und Einfachheit der Vorschriften als sekundären 
Regelungszweck stützen. Dass die zu beurteilenden Vorschriften praktisch 
„einfach handhabbar“ sind und der feste Sockelbetrag durch die Nichterfassung 
kleiner und mittlerer Unternehmen dazu beitragen kann, die Rechtsanwendung zu 
vereinfachen, erscheint nicht von vornherein ausgeschlossen. 
bb) Der aus der typisierenden Regelung der Mindestgewinnbesteuerung 
resultierende Nachteil, dass Verlustvorträge über die Zeit mangels ausreichender 
positiver Einkünfte nicht vollständig aufgezehrt werden können und 
gegebenenfalls endgültig ungenutzt wegfallen („Definitiveffekt“), steht in einem 
vertretbaren Verhältnis zu dem mit der Regelung primär verfolgten Ziel 
kontinuierlicher, gegenwartsnaher Besteuerung. 
Der Steuerpflichtige trägt zwar das Risiko, ob er über einen hinreichenden 
Zeitraum tätig sein wird und innerhalb dessen kontinuierlich Gewinne 
erwirtschaftet, um vorhandene Verluste sukzessive in Ansatz bringen zu können. 
Ein solches allgemeines Risiko ist indes keine Besonderheit der genannten 
Vorschriften und hebt sich letztlich kaum von dem sogenannten 
Unternehmerrisiko ab. Auch soweit die zu beurteilenden Vorschriften – als Folge 
der Streckung des Verlustvortrags auf der Zeitachse – den wirtschaftlichen 
„Wertverlust“ bei Wegfall von Verlustvorträgen infolge eines „Definitiveffekts“ 
erhöhen, hat der Gesetzgeber mit Blick auf das angestrebte Reglungsziel die 
Grenzen seiner Typisierungsbefugnis nicht überschritten. Ein Wegfall von 
Verlustvorträgen ist in den verfahrensgegenständlichen Vorschriften nicht als 
Rechtsfolge vorgesehen, sondern resultiert unmittelbar (erst) aus anderen 
Vorschriften oder Rechtsgrundsätzen. 
2. Die durch die Regelungen der Mindestgewinnbesteuerung bewirkte formale 
Gleichbehandlung in der vom Bundesfinanzhof vorgelegten besonderen 
Sachverhaltskonstellation eines endgültigen Wegfalls von Verlustvorträgen 
(„Definitiveffekt“) nach Eintritt eines „bilanzsteuerrechtlichen ‚Umkehreffekts‘“ 
überschreitet die Grenzen der Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers nicht. 
Der Gesetzgeber war bei seiner Typisierungsentscheidung nicht von Verfassungs 
wegen gehalten, die seitens des vorlegenden Gerichts aufgegriffenen besonders 
gelagerten Fälle eines „Definitiveffekts“ nach „bilanzsteuerrechtlichem 
‚Umkehreffekt‘“ durch eine Härteklausel abzumildern und damit zu privilegieren. 
a) Es ist nicht ersichtlich, dass durch die Typisierung eintretende Härten in diesen 
atypischen Fällen für den Gesetzgeber ohne Schwierigkeiten durch eine 
abweichende Tatbestandsbildung vermeidbar gewesen wären. Die Konzeption 
des Verlustvortrags ist nicht auf eine Kompensation einzelner Geschäftsvorfälle, 
sondern auf die Saldierung aggregierter (vorgetragener) Verluste mit dem 
positiven Gesamtbetrag der Einkünfte der laufenden Periode angelegt. Gerade 
diese „Ursachenneutralität“ des Verlustvortrags, die durch die 
Mindestgewinnbesteuerung unberührt bleibt, hat zur Folge, dass sich die 
besondere Sachverhaltskonstellation des Ausgangsverfahrens nicht als ohne 
Schwierigkeiten gesetzlich regelungsfähig und damit als ohne Weiteres 
vermeidbar erweist. 
b) Die Vorteile der typisierenden Ausgestaltung der Mindestgewinnbesteuerung 
stehen nicht außer Verhältnis zu den mit ihr im Einzelfall verbundenen Härten 
infolge der formalen Gleichbehandlung von Körperschaftsteuersubjekten und 
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Gewerbebetrieben, bei denen es nach Eintritt eines „bilanzsteuerrechtlichen 
‚Umkehreffekts‘“ zu einem (teilweisen) Wegfall von Verlustvorträgen oder 
vortragsfähigen Gewerbeverlusten infolge einer Beendigung der Steuerpflicht 
kommt. 
Hierbei sind insbesondere die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: Zunächst 
bewirkt die Mindestgewinnbesteuerung selbst nicht den Wegfall von 
Verlustvorträgen. Weiter sehen das Körperschaftsteuerrecht und diesem folgend 
das Gewerbesteuerrecht besondere Vorschriften der Liquidationsbesteuerung bei 
Kapitalgesellschaften vor und schließlich lässt das allgemeine Verfahrensrecht 
die Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen im Einzelfall zu. Es ist – unter 
Heranziehung der genannten Aspekte – nicht ersichtlich, dass die vorliegend zu 
beurteilende Sonderkonstellation mehr als nur eine verhältnismäßig kleine Zahl 
von Steuerpflichtigen beträfe und das Ausmaß der Gleichbehandlung nicht gering 
bliebe. 
Bei der vorzunehmenden Evidenzkontrolle ist nicht erkennbar, dass durch die 
typisierende Gleichbehandlung in der im Vorlagebeschluss beschriebenen 
Sachverhaltskonstellation eintretende Härten mehr als nur eine verhältnismäßig 
kleine Zahl von Körperschaftsteuersubjekten beziehungsweise Gesellschaften 
beträfen und das (qualitative) Ausmaß mehr als nur gering einzuschätzen wäre. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch in dem Besteuerungszeitraum, in dem 
der „Definitiveffekt“ eintritt, ein Verlustabzug in Höhe von 60 Prozent des eine 
Million Euro übersteigenden Gesamtbetrags der Einkünfte beziehungsweise des 
maßgebenden Gewerbeertrags erfolgt. Das allgemeine Risiko der nicht 
vollständigen Verlustnutzung realisiert sich auch in der besonderen Konstellation 
des Ausgangsverfahrens nur hinsichtlich des in den vorangegangenen 
Besteuerungszeiträumen infolge der Mindestgewinnbesteuerung nicht 
abgezogenen (zeitlich gestreckten) Teilbetrags an Verlusten. 
B. Die zu beurteilenden Vorschriften verstoßen auch nicht gegen die 
Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG). 
Fundstelle 
BVerfG, Beschluss vom 23. Juli 2025 - 2 BvL 19/14; Pressemitteilung Nr. 
71/2025 vom 11. August 2025. 
 
EuGH-Vorlage zu etwaiger Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit durch 
abgeltenden Kapitalertragsteuerabzug bei Drittstaatengesellschaften 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
verschiedene Fragen, die im Zusammenhang mit dem abgeltenden Einbehalt von 
Kapitalertragsteuer auf Dividenden an Drittstaatengesellschaften von Belang sind, 
zur Vorabentscheidung vorgelegt. 
Sachverhalt 
Die Klägerin, eine japanische Kapitalgesellschaft, bezog in den Streitjahren 2009 
bis 2011 Dividenden von einer deutschen Kapitalgesellschaft, deren alleinige 
Anteilseignerin sie war. Entsprechend den Vorgaben des 
Doppelbesteuerungsabkommens (Art. 10 Abs. 2 DBA Japan 1966 = DBA) wurde 
von den Dividenden jeweils 15% Kapitalertragsteuer einbehalten. Dieser 
Steuerabzug hatte abgeltende Wirkung. 
Aufgrund einer Änderung des japanischen Rechts wurde der Klägerin ab dem 
1.4.2009 eine Steuerbefreiung in Höhe von 95% des Dividendenbetrags gewährt. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/07/ls20250723_2bvl001914.html?nn=68080
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/bvg25-071.html
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Die bis dahin nach Art. 23 Abs. 2 DBA mögliche vollständige Anrechnung der 
deutschen Kapitalertragsteuer auf die japanische Körperschaftsteuer ging damit 
weitgehend ins Leere. 
Da es bei der Körperschaftsteuerveranlagung deutscher 
Mutterkapitalgesellschaften, die Dividenden von deutschen 
Tochterkapitalgesellschaften beziehen, zur Anrechnung und ggf. Erstattung der 
Kapitalertragsteuer kommt, sieht sich die Klägerin durch den abgeltenden 
Kapitalertragsteuerabzug in ihrer Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verletzt. Die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer sei ihr zu erstatten. 
Das Finanzgericht Düsseldorf sah dies anders. Es hat die auf Erteilung von 
Freistellungsbescheiden gerichtete Klage abgewiesen (siehe 
unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Der VIII. Senat hält mehrere Rechtsfragen für unionsrechtlich zweifelhaft. 
Zentrale Frage sei zunächst, ob die Niederlassungsfreiheit die 
Kapitalverkehrsfreiheit als Prüfungsmaßstab verdränge. 
Könne sich die Klägerin auf die Kapitalverkehrsfreiheit stützen, sei zweifelhaft, ob 
durch den abgeltenden Kapitalertragsteuerabzug eine von der Bundesrepublik 
Deutschland verursachte Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit vorliege, da die 
im DBA unverändert vorgesehene Anrechnung der deutschen Kapitalertragsteuer 
auf die japanische Körperschaftsteuer nur wegen der innerstaatlichen 
japanischen Rechtsänderungen ins Leere laufe. 
Außerdem will der VIII. Senat vom EuGH wissen, ob eine solche Beschränkung 
gerechtfertigt sein kann und ob im Fall einer unionsrechtswidrigen Beschränkung 
die Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer davon abhängig gemacht 
werden darf, dass es dem Bundeszentralamt für Steuern möglich ist, die Angaben 
der Klägerin auf der Grundlage eines Informationsaustauschs mit den 
japanischen Steuerbehörden überprüfen zu können. 
Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 3. Juni 2025 (VIII R 21/22), veröffentlicht am 7. August 
2025, vgl. die Pressemitteilung 052/25. 
 
Eine englische Zusammenfassung finden Sie hier. 
 
 

Business Meldungen 
 
Steuerfalle Freitextfeld? 
 
Seit dem Veranlagungszeitraum 2017 enthält der Mantelbogen der Umsatzsteuer- 
sowie der Einkommensteuererklärung ein sog. qualifiziertes Freitextfeld. Dieses 
ist laut Formulartext auszufüllen, wenn über die Angaben in der Steuererklärung 
hinaus weitere oder abweichende Sachverhalte im Rahmen der Steuererklärung 
mitzuteilen sind. Die Funktion erscheint fakultativ – ist es aber nicht in jedem Fall. 
 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/229007/update-kein-anspruch-einer-drittstaatengesellschaft-auf-erstattung-von-kapitalertragsteuer-auf-dividenden-bei-vorrangigkeit-der-niederlassungsfreiheit-gegenueber-der-kapitalverkehrsfreiheit/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510151/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/eugh-vorlage-zu-etwaiger-verletzung-der-kapitalverkehrsfreiheit-durch-abgeltenden-kapitalertragsteuerabzug-bei-drittstaatengesellschaften/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/250252/referral-to-ecj-regarding-a-possible-violation-of-the-free-movement-of-capital-by-way-of-dividend-withholding-tax-for-third-country-companies/
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P159TB1#y1

E-MAIL SENDEN 

 

P144C4T1TB7#y1

ZUM SEMINAR 

Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
Jahrestagung G&PS Tax and Legal 
Präsenzveranstaltung Frankfurt am Main, 
08. und 09.09.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/Jahrestagung-Tax-and-Legal
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/250296/steuerfalle-freitextfeld/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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